
Dauer des 
Auslandsaufent-
haltsn

Welches Recht gilt?

< 24 Monate Recht des Entsendestaats

> 24 Monate Recht des 
Beschäftigungsstaats
→ Für höchstens 5 Jahre 
kann eine 
Ausnahmevereinbarung 
beantragt werden, so dass 
weiterhin das Recht des 
Entsendestaats 
angewendet werden kann.
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→

https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/gewoehnliche_erwerbstaetigkeit_mitgliedstaaten/gewoehnliche_erwerbstaetigkeit_mitgliedstaaten.html
https://www.itsg.de/oeffentliche-services/sv-net/

